
DE  DAn 4
übrıgens. außerst seltenen Fehler einzelner Mitglieder des Klerus können, WEeDnNn
SI uch noch zahlreich waäaren, nichts SCHCH en göttlichen Ursprung der
Kirche eweilisen. Im Vorbeigehen berührt der VerfasserdieFein dsi:1igkeit; DE-
w 1ISSCI Behörden ınd die beispiellose Ungerechtigkeit der irreligiösen Zeitschriften,
ec dıe Fallem, weiche den Priestern VO: Seite: cder Freimaurer gelegt worden
SmÖ auf und konstatiert fast allen Fällen, daß: die \ngeklagten TOtz aller

schwındelhaiftenMithilfe Von falschen Zeugenaussagen, künstlich aufgebauten
Behauptungen und feindseligen Machinationen unschuldig y hne daß
dessen jemals dıe falschen: Zeugen bestraft der uch NUur verfolgt worden waäaren.
Es ist wahrhaft traurıge Arbeit, WEeDN Ian aqıesen Schlamm herabsteigen
muß, 300908 daraus. diıe unschuldigen Opfer Presse, diewahrhaftig, einen
Kraftausdruck Z gebrauchen,' DU  H den Kanalräumern ihresgleichen findet,
hervorzuziehen!

ägmüller,Dr B., Lehrbuch deskatholischen Kirchenrechts.
88i ($.Chluß;) Y eil Die Verwaltung der Kıirche. &° VI 434 Freiburg Br.

lerder 1904 Preis
Mıt diesem dritten und umfangreichsten. 'eıl ist das $  Werk des übinger

rofessors des .Kirchenrechts Zzu :Abschluß gelangt und der. stattlıche Band Vo
113 SaAaNZCIN 834 Seiten edeute 110e wahre Bereicherung für die kırchenrechtliche
Literatur ı deutscher Sprache. Unter dem allgemeinen Titel Verwaitung der Kirche
behandelt der Verfasser i diesem etzten VTeil ı Tel Abschnitten: die Verwaltung
der potesias Magisteri1;; 2 cdie Verwaltung der Ordinis (Sakramente nd
Sakramentalien, Eherecht, Kultus) ; die Verwaltung der potestas junsd1cüoms  A  A(Aufsichtsrecht, kirchliıche Gerichtsbarkeit, Orden und Kongregationen, das kırch-
liche ermögen). ber diese Punkte Orientiert das Buch 991 der bekannten
knappen FKorm des Verfassers ; überall bietet e 1M getreues Bild der disciplina
VigenNs der heutigen Kirche. hne der Strenge der kirchlichen Gesetzgebung

zZzu vergeben, berücksichtigt Sägmüller stets dıe heuteygegebenen er-
hältnısse, besonders dıie Kechtsbestimmungen \den Ländern deutscher Zunge,
In Streitfragen wırd 1998 ıhn meılstens nıcht uft der miılden Ver-
‚söhnlichen > tinden Was s Werk VO Sägmüller 'VOr äahnlichen auszeichnet,
ist diegeschichtliche: Behandlung des Stoffes un die reichen Literaturangaben.
ber die erstere Eigenschaft hat sich Kezensent schon früher (+Studcien.und Mit-
teilungen« . 1902, 706) beı Anzeılge des zweiten Leılles ausgesprochen. Die

Literaturangaben sind.reichhaltig, W1eE be1i keinem andren Kompendium ; die
neuesten Werke. (auch. die Zeitschriftenartikel)sınd fast vo'lständig aufgezählt,
für die ältere Lueratur ‚wird meistens auf Scherer verwlılesen. Manchmal könnten
aber. dochbei AufzählungderLiteratur lästige Wiederholungen vermieden werden.

Bei einem reichhaltigen Werke ist es nicht verwundern, nn oöch
„ ein1ge‘: kleinere Fehler und..‚Ungenauigkeiten:mitunterlaufen. sind, -Rezensent' hat

deren namentlich verschıiedene gefunden dem Abschnitt »  1€ Orden un! Kon-
gregationen«, der überhaupt GründlichkeitCINISCS zu wünschen übrig läßt.
10 sind 754 die Bestimmungen _ derBulle Conditae Christo iber die
Diözesankongregationen ZU Teil auch auf dıe Kongregatiunen mıt päpstlicher

Approbatıon angewandt worden ; d  1e Errichtung VO Novizenhäusern den
neueren Kongregationen kann nicht DU yvıelfa ch statutengemäß NUur miıt päpst-
licher Genehmigung erfolgen (S 755), sondern die äpstliche Genehmigung 1sSt

der Praxıs jetzt erforder! Nicht NUFr Frauengenossenschaften,
sondern such den meisten Männerkongregationen werden. nach demNoviziat

Die Gewalt deserst zeitliche und dann ewıge ' Gelübde abgelegt 756)
Kardinalprotektors 1st 758 ohl Zu weitgehend : geschildert, _ tatsächlich übt
er eiNCcN solchen Einfluß nicht UuSs, Das privilegium fori et Canonis erwirbt der

. Ordensmann nicht erst Aurch:die Profeß 740), schon er Eintfritt 1N: Novı1zlat
verleiht ihm >  uf 309 elne Druckfehler den Zitaten einzugehen, ware
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zwecklos. Die Benützung des Werkes wird och erleichtert durch eın sehr a4us.-

führliches, enggedruckte Seıten dreı Spalten umfassendes Register. Das
Werk dürifte zweifelschne berufen SCIN, unftier UNSETN kirchenrechtlichen Lehr-
büchern ervorragenden‘Platz einzunehmen.

Schermann, Dr. Theod., Eine Eifapostelmoral oder die
X-Rezension der „beiden Wege“w

Veröff. k. Sem München München, 1903. Verlag der. ] Lentnerschen
Buchhandlung: VI u. Preis

Das ‚Werkchen umfaß:! Quellenausgabe un: Kritik. Der Dn W 10 — 18 VOI-

öffentlichte Text der Duae 12AC ist derselbe, den bereıts Pıtra aus em Cod
Ottob 408 Juris Ecclesiastic! Graec. 1ist. et 1864 herausgegeben
hatte und der bisher allgemein als Auszugaus dem ersten Teile der Canones
ecclesiasticı 55 Apostolorum galt. Durch Auffindung ZWCECICT. Mss (Cod
Paris. ST 1555 und Cod Napol. 34) hat Schermann demselben die
Würde selbständigen. Sanz neuen, Rezensionstypus der »Duae gesichert,
Die kritischen Untersuchungen en Z Gegenstand das schon oft erorterte
Problem des Verhältnisses der verschiedenen Zweiwege-Rezensionen, wobei a1s

oment die Verwendung der X-Rezension als Hauptkriteriums hinzu-
kommt. Als hauptsächlichste IThesen sind hervorzuheben :, Die Duae viae-Lehre
ursprün glich eln selbständiges Werk, umfaßt 1 Original NUur den Lebensweg ;
der Todesweg (C Doctr. App.) ist spätere Addition Die X-Rezension,
die den Todesweg nıcht kennt, aber die Apostelliste och hat, omm)'ach

neiste Kr1Inhalt und Fassung dem Urtext nächsten, SIC ist somit das SC
terı1um ZUL Beurteiulung” des Entwicklungsganges desselben und des 161  Verhältnisses
der anderen Rez. A einander (& 3) Die hat;ptsächlichätgn spätern Additionen
un! Änderungen stammen Uus dem Barnabasbrief, VON S1eE ıhren Weg nahmen
1 3001° Cu«c Rezension (verloren). un den Typu halfen, der
erster Linie der VvVon Schlecht veröffentlichten lat. Üd  Über nund Iın Jüngerer
Form der Doctr. App vorliegt. Auf.le lassen cht alle : anderen.
zurückführen. Nur die 0S nung f och den X-Typus
bewahrt, ch

Die Geschichte der TrzaDbfiel Martinsberg.
IE Band 1243 — 14094 pannonhalmı föapatsag törtenete DE Budapest, 993.)!)

Als Redakteur des zweıten BPandes es en esern der/ Studien bereıts
bekannten ' Werkes ungarischer _91:defis?escahi;:h_tgerscheint Pankratius SÖörös,
Professor Martinsberg, dessen Name durch seine Veröffentlichungenauf dem
Gebiete der ungarischen Geschichte wohl bekanntıst Die Reihenfolge ler Kapiıtel
SOW1e die gescfiichtliqhe } Behandlungsweise t dieselbe WwWIe erstenand Das
erste Kapitel des vorliegendenBandes gibt einen Überblick‘ über. 1e ganisati

ndund Reformbestrebungen. 1112 Benediktinerorden während des dreize nten
vierzehnten. Jahrhunderts. DieBestrebungender Konzilien undPäpste, die Abteien
des Benediktinerordens nach dem Beispiel e Zisterzienser 112 ‚Kongregationen

das 'berühmte Reformstatut desvereinıgen, werden gewürdigt, besond
Papstes Benedikt XII VOJahre' 1330, der Verfasser beinahe ın wOort-
licher Übersgtitlng mitteilt und demzufolge Abteienderbeiden ungarischen
Kirchenprovinzen (Gran’ unKalosca) ‚eine Kongregation vereinigt wurden.
Und 1äßt sich nıchtleugnen, daß der Benediktiner-Orden Ungarn unter dem
Einflusse diıeser Bestrebungen Laufe des vierzehnten: Iahrhund\epts Zzu
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